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Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 

(Behördenzentrale) Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena 

 

 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Kati Nowak 

 

Durchwahl: 

Telefon +49 361 57 3943 329 

Telefax +49 361 57 3942 222 

 

Dokument(Federführung)(Pager) 

tlubn.thueringen.de 

 

Ihr Zeichen: 

Dokument(Fremd-GZ) 
 

Ihre Nachricht vom: 

Dokument(Allgemeine Informatio-

nen)(Ihr Schreiben vom) 

 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5070-41-4551/7-3-123832/2025 

 

Jena 

14. Oktober 2025 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 

Bergbau und Naturschutz (TLUBN)  

Göschwitzer Straße 41 

07745 Jena 

 

poststelle@tlubn.thueringen.de 

 

 

Umsatzsteuer-ID: DE812070140 

 

Bitte senden Sie uns Rechnungen be-

vorzugt als E-Rechnung über das Portal 

https://xrechnung-bdr.de/. 

Unsere Leitweg-ID: 16901051-0001-70 

 

Informationen zum Datenschutz, dem 

Umgang mit Ihren Daten im TLUBN und 

zu Ihren Rechten nach der EU-DSGVO 

finden Sie im Internet auf der Seite  

www.tlubn.thueringen.de/datenschutz 

 

www.tlubn.thueringen.de 

 

 

 

 

 

 

 
Überschwemmungsgebiet der Schwarza (Saale) von unterhalb des 

Pumpspeicherwerks Goldisthal bis zur Mündung in die Saale 

 

Verlängerung der Auslegung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 25.08.2025 mit dem wir 

Ihnen die Auslegungsunterlagen für das oben benannte Verfahren zur 

Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der Schwarza (Saale) über-

sandt haben.  

 

Aufgrund des sehr großen Interesses der Bürger und Bürgerinnen in den 

betroffenen Gemeinden und auf Bitten der Verwaltungsgemeinschaft 

„Schwarzatal“ wird die bereits laufende Auslegung der Unterlagen an allen 

Auslegungsstellen um einen Monat verlängert.  

 

Der Auslegungszeitraum endet nunmehr am  

 

13.11.2025. 

 

Bürgerinnen und Bürger haben hiernach noch bis einschließlich 

12.12.2025 Gelegenheit ihre Einwendungen im Verfahren vorzubringen. 

 

 

Wir möchten Sie höflich bitten, sofern es Ihnen möglich ist, eine Informa-

tion über die Verlängerung der Auslegungsfrist, z.B. durch Information auf 

Ihrer Website, für die Bürgerinnen und Bürger öffentlich zu machen. 

 

Die Regelungen zur Einsichtnahme bleiben unverändert:  

 

Die ausliegenden Unterlagen dürfen nur unter Aufsicht eingesehen 

werden. 

Es dürfen keine Blätter entnommen sowie keine nachträglichen  

Ergänzungen / Eintragungen vorgenommen werden.  

 

Verwaltungsgemeinschaft “Schwarzatal“ 
Bauamt 
Markt 5 
98744 Schwarzatal 
 
ausschließlich per Mail 
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Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Kati Nowak 

Sachbearbeiterin 

 


